
Sportverein 1914 Eilendorf e.V.   

Hygeniekonzept SV Eilendorf Handball   
Das nachfolgende Konzept regelt die Hygienevorschriften für den Spielbetrieb mit   

Zuschauern in der Sporthalle Inda Gymnasium (Gangolfsweg 52, 52076 Aachen)  

ab 13.01.2022.   

Die Zuschauer bei Sportveranstaltungen ist gem. der aktuellen CoronaSchVO vom 13.01.2022 auf 

Personen die eine der 2G-Regeln erfüllen beschränkt. Wir appellieren an alle Zuschauer vor Betreten der 

Sportveranstaltung einen offiziellen Schnelltest durchzuführen 

Darüber hinaus haben wir umfangreiche Hygieneregeln und Vorkehrungen zum Infektionsschutz getroffen, 

die im Folgenden erläutert werden.  

Die nachfolgenden Regeln sind verbindlich von allen Besuchern der Sporthalle zu befolgen. Bei  

Nichteinhaltung droht dem Verursacher der Ausschluss von der Veranstaltung. Grundvorrausetzung der 

Teilnahme ist die respektvolle Umsetzung der folgenden Regeln. Es ist den Anweisungen der zuständigen 

Vereinsverantwortlichen Folge zu leisten.   

Zutrittsregelung und Verhalten von Zuschauern   
1) Immunisierte und Getestete, Zugangskontrollen  

a) Alle Zuschauer die die Halle betreten halten bitte den 2G-Nachweis, sowie ergänzend Ihr  

Ausweisdokument bzw. das Ausweisdokument der geimpften oder genesenen Person bereit. 

Immunisierte Personen sind vollständig geimpfte oder genesene Personen. Alle 

Sportteilnehmer müssen entweder geboostert oder zusätzlich zur Impfung/Genesung 

getestet sein. Die Genesung darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen.  

b) Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Schülerausweis gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den 

verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Test 

getesteten Personen gleichgestellt.  

c) Alle Kinder bis einschließlich 15 Jahren erfüllen aufgrund der Schultests die 2G+-Regel.  

d) Bei ab 16-jährigen Kindern gilt ebenfalls die 2G+-Regel und der Gastverein hat dafür Sorge 

zu tragen das diese zuvor für alle Sportteilnehmer kontrolliert wurde. Der Schülerausweis gilt 

als Testnachweis. Jugendliche die 16 Jahre oder älter sind und keine Schüler mehr sind 

müssen einen Testnachweis oder Boosternachweis vorlegen. 

e) Die diesbezüglichen Nachweise sind beim Zutritt von den für die Einrichtungen bzw. das Angebot 

verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren.  

f) Der Gastverein hat ebenfalls sicherzustellen, dass die jeweiligen Spielteilnehmer dem 2G+-Gebot 

Folge leisten, also genesen oder geimpft sind. 

  



 

Zutrittsregelung und Verhalten von Mannschaften, 

Schiedsrichter   
1) Beim Betreten der Halle muss ein MNS getragen. Auch am Sitzplatz gilt die Maskenpflicht. 

2) Ein- und Ausgang für Mannschaften, Schiedsrichter und Kampfgericht sind die gekennzeichneten 

Türen im vorderen Bereich der Halle. Sie sind nur in der jeweiligen Richtung zu benutzen. Beim Betreten 

und Verlassen der Sporthalle bitte die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. 

Eine Kabinenzuteilung ist ausgehangen.   

3) Zutritt zu den Kabinen und angrenzenden Dusch- und Waschräumen ist nur aktiven Sportlern, 

Schiedsrichtern, Trainern und Teamoffiziellen gestattet.   

4) Es werden Belegungspläne der Kabinen angebracht und damit sichergestellt, dass es bei 

nachfolgenden Spielen nicht zu Überschneidungen in den Kabinen kommt.   

5) Lt. DHB-Zusatzbestimmung zu den IHF-Regeln, kann auf einen Seitenwechsel verzichtet werden, 

dies muss vor Anpfiff festgelegt werden.  

  

Hygienemaßnahme und allgemeine Hinweise  
1) Ein- und Ausgang für Zuschauer sind die gekennzeichneten Türen im hinteren Teil der Halle. Sie sind 

nur in der jeweiligen Richtung zu benutzen. Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle bitte die Hände 

desinfizieren. Desinfektionsmittel steht im Einlassbereich bereit.   

2) Zwischen zwei Spielen eines Spieltages wird die Halle stoßartig gelüftet, die Türen die dabei geöffnet 

werden, sollen nicht, sofern nicht anders ausgeschildert, als Durchgänge verwendet werden.  

3) Beim Betreten/Verlassen der Toilette den Abstand einhalten und die Hände desinfizieren.   

4) Der Abstand zwischen nicht zusammengehörenden Personengruppen auf der Tribüne ist 1.5 m und soll 

eingehalten werden, wenn dieser Abstand unterschritten wird ist ein MNS zu tragen.   

5) Am Zeitnehmertisch besteht die Möglichkeit zur Nutzung von Desinfektionsmittel, sowie 

Desinfektionstücher. Die Zeitnehmer desinfizieren das bereitgestellte Equipment mit den dafür 

vorgesehenen Hygienetüchern.  

6) Die jeweilige Mannschaft reinigt die eigene Auswechselbank mit den dafür bereitgestellten Materialien 

zu Beginn und Ende der Ansetzung 

7) In den Innenräumen mit Publikumsverkehr ist generell eine Mund-Nasen Bedeckung (MNS) zu tragen. 

Die Bedeckung darf nur abgenommen werden, wenn ein Zuschauer seinen Sitzplatz auf der Tribüne 

eingenommen hat.   

.  

  

Gastronomie  
Aktuell wird in keiner Halle vom SV Eilendorf Handball eine Gastronomie angeboten und es ist 

untersagt selbst mitgerbachte Speisen auf der Tribüne zu verzehren.  
    
  



Hallenplan  

  
  

  

Wir bedanken uns für euer Verständnis und bleibt Gesund!  
  

Euer Vorstand vom SV Eilendorf  
  


